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Sitzungseröffnung: 

✓  Traktandenliste 

✓  Präsenzliste 

✓  Mitteilungen   

 

Traktanden 

 0.11.3.030 Protokolle   

1 
Generalrat Protokolle 
Protokoll der Generalratssitzung vom 13. Oktober 2021 

 9.30.0.010 Budget   

2 

Budget 2022 

• Erfolgsbudget 

• Investitionsbudget 

 0.11.3.020 Botschaften und Akten   

3 
Parlamentarische Vorstösse; Motionen und Postulate (GenR) 
Anträge; Motionen; Postulate 

 0.11.3.010 Generalrat (Sitzungen, Handakten, Geschäftsakten in Dossiers) 

4 
Verschiedenes; Generalratssitzung 
Resolutionen; Fragen; Mitteilungen 
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0.11.3.030 Protokolle   

Generalrat Protokolle Periode 2021 - 2026 
Protokoll der Generalratssitzung vom 15.10.2021 

 
Das noch nicht genehmigte Protokoll der letzten Generalratssitzung vom 15. Oktober 2021 liegt in der 
Gemeindekanzlei zur Einsichtnahme auf, oder kann unter www.wuennewil-flamatt.ch eingesehen werden. 
 
Die zweite Generalratssitzung der Legislaturperiode 2021-2026 fand zum ersten Mal seit Februar 2020 wieder 
öffentlich statt. 
 
Beschlüsse des Generalrates: 
Der Generalrat 

1. Genehmigte das Protokoll der Generalratssitzung vom 9. Juni 2021. 
2. Genehmigte den Kauf des Grundstücks Nr. 615 an der Bernstrasse 37 in Flamatt. Der Gesamtbetrag 

von Fr. 955'000 (Kaufpreis und Kosten für die Überschreibung) wird der im Jahr 2020 getätigten 
Rückstellung für strategische Landkäufe belastet. 

3. Genehmigte den Brutto-Kredit für die Sanierung der Güterwege und Hofzufahrten in der Höhe von 
Fr. 1'600'000. Die Kosten werden gesamthaft zu ca. 55% durch den Kanton und Bund subventioniert. 
Die Planungsarbeiten wurden im Jahr 2017 aufgenommen. Insgesamt sind 21 Abschnitte als kritisch 
oder schlecht taxiert. Die Sanierung in der laufenden Legislaturperiode umfasst nun 13 öffentliche 
Strassenabschnitte von insgesamt 4.3 km (landwirtschaftliche Flurwege). Die Realisierung dieser 
Etappen ist für die Jahre 2022-2025 vorgesehen.  

4. Genehmigte den Kredit für den Ersatz der Beleuchtung des Hauptfeldes Birch I in der Höhe von Fr. 
120'000. Die 6 Masten des Hauptfeldes werden demnach neu installiert und gemäss den Richtlinien 
des Schweizerischen Fussballverbandes positioniert. Die Masten, welche der Beleuchtung des 
Trainingsfeldes dienen, bleiben mit Ausnahme des mittleren Mastens zwischen Haupt- und 
Trainingsfeld erhalten. Dieser wird rückgebaut und die Scheinwerfer für die Beleuchtung des 
Trainingsfeldes werden auf dem neuen Mittelmasten des Hauptfeldes montiert. 
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9.30.0.010 Voranschlag 

Budget 2022 

• Erfolgsbudget 

• Investitionsbudget 

 
Für dieses Traktandum wird auf das Budget 2022 verwiesen, welches Sie im Separatdruck erhalten oder über 
die Behördenlösung einsehen oder herunterladen können. 
 
Ablauf der Budgetberatung: 
Zuerst wird der zuständige Gemeinderat zum Budget generelle Erklärungen und Mitteilungen abgeben. 
Anschliessend erhält der Vertreter der Finanzkommission das Wort. Insofern kein Antrag über Rückweisung 
des Budgets gestellt wird, folgt die Detailberatung. Die Generalratspräsidentin geht Rubrik für Rubrik des 
Budgets der Erfolgsrechnung durch. An dieser Stelle können Wortmeldungen verlangt und Anträge oder 
Fragen gestellt werden. Bei Anträgen wird immer zuerst über denjenigen des Gemeinderates befunden. Findet 
dieser Zustimmung, entfallen alle weiteren Anträge. Am Schluss findet die Gesamtabstimmung über das 
Budget der Erfolgsrechnung statt. 
Für das Investitionsbudget wird das gleiche Vorgehen angewendet. 
 

Antrag: 
Der Gemeinderat beantragt dem Generalrat: 

1. Das Budget der Erfolgsrechnung 2022 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 508'700 zu 
genehmigen 

2. Das Budget der Investitionsrechnung 2022 mit Nettoinvestitionen von Fr. 2'896'500 zu 
genehmigen 

 
  



Einladung zur 3. Generalratssitzung vom 15. Dezember 2021 Seite 4 

 
 

3 

0.11.3.020 Botschaften und Akten   

Parlamentarische Vorstösse; Motionen und Postulate (GenR) 
Anträge; Motionen; Postulate 

 
Beantwortung von hängigen Interpellationen durch den Gemeinderat  
 

Auszug aus dem Geschäftsreglement vom 25.01.2017: 
 

Art. 36 Antrag 

1 Die anwesenden Generalräte können zu den in Beratung stehenden Gegenständen andere 

Anträge stellen. 
GG Art. 42 Abs. 2 

2 Nach Erledigung der Geschäfte der Tagesordnung kann jedes Mitglied zu anderen, dem 

Generalrat zustehenden Geschäften Anträge stellen. 

GG Art. 17 Abs. 1 

3 Der Generalrat entscheidet noch an der gleichen oder an der nächsten Sitzung, ob den 

Anträgen Folge gegeben werden soll. Ist das der Fall, so werden sie dem Gemeinderat 

überwiesen, der dazu Stellung nimmt und sie innert Jahresfrist dem Generalrat zur 

Beschlussfassung unterbreitet. Der Entscheid kann auch nur ein Grundsatzentscheid sein, 

wenn der Antrag eine längere Prüfung erfordert. 

GG Art. 17 Abs. 1 

 

Art. 37 Motion 

Die Motion ist ein Antrag, durch den der Gemeinderat beauftragt wird, dem Generalrat eine 

Vorlage zu unterbreiten, einen Antrag zu stellen oder eine bestimmte Massnahme zu treffen. 

 

Art. 38 Postulat 

Das Postulat ist ein Antrag, durch den der Gemeinderat beauftragt wird, eine bestimmte Frage 

zu prüfen, darüber zu berichten und allenfalls Antrag zu stellen. 

 

Art. 39 Resolutionen 

1 Der Generalrat kann anlässlich bedeutender Ereignisse Resolutionen verabschieden, die 

lediglich den Charakter einer Erklärung haben. 

 

2 Das Büro und jedes einzelne Mitglied haben das Recht, unter dem Traktandum 

"Verschiedenes" Resolutionen zu beantragen. Der Resolutionsentwurf ist vor der Eröffnung 

des Traktandums dem Präsidenten schriftlich vorzulegen. Der Präsident gibt ihn bei der 

Eröffnung bekannt. 

 

3 Der Generalrat hat sofort über Resolutionsanträge im Anschluss an eine Diskussion 

abzustimmen. Beim Entscheid über die Resolution schlägt er auch die Kommunikationsform 

und die allfälligen Empfänger der Resolution vor. 

 

Art. 40 Form der Anträge und Rückkommen 

1 Anträge sind schriftlich zu stellen und dem Sekretär des Generalrates vor oder während der 

Sitzung abzugeben. Anträge müssen von ihren Verfassern anlässlich der Sitzung erneut 

vorgebracht werden. 

ARGG Art. 8 Abs. 1 und 2 

2 Der Präsident kann die Mitglieder, welche einen Antrag stellen, einladen, sich kurz zu 

fassen. Die mündliche Begründung kann auf die nächste Sitzung verschoben werden. 

 

3 Ein Antrag darf in keiner Weise darauf hinzielen, auf einen Beschluss zurückzukommen, der 

vom Generalrat in den letzten drei Jahren gefasst wurde. Der Präsident teilt dem Verfasser 

eines solchen Antrags unverzüglich mit, dass letzterer unzulässig ist. Bei Beanstandungen 

entscheidet das Büro sofort. 

GG Art. 20 

4 Nur der Gemeinderat kann dem Generalrat beantragen, ein Geschäft erneut zu behandeln, 

über das er vor weniger als drei Jahren befunden hat. 

 

Art. 41 Behandlung der Anträge 

1 Offensichtlich unzulässige Anträge können vom Büro zurückgewiesen werden.  

2 Der Gemeinderat kann zu den als zulässig erachteten Anträgen Stellung nehmen, bevor der 

Generalrat über ihre Überweisung abstimmt. 
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3 Nach der Stellungnahme des Gemeinderates wird die Diskussion eröffnet. Anschliessend 

wird über die Erheblicherklärung abgestimmt. 

 

4 Ein erheblich erklärter Antrag wird an den Gemeinderat überwiesen, welcher innert 

Jahresfrist zu dessen Inhalt Stellung nimmt. 

 

5 Die Stellungnahme des Gemeinderates ist dem Urheber des Antrags spätestens fünf Tage 

vor der Sitzung vorzulegen, in welcher der Antrag behandelt wird. 
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0.11.3.010 Generalrat (Sitzungen, Handakten, Geschäftsakten in Dossiers) 

Verschiedenes; Generalratssitzung 
Resolutionen; Fragen; Mitteilungen 

 
Kommentar: 
 

Auszug aus dem Geschäftsreglement vom 25.01.2017: 

Art. 39 Resolutionen 

1 Der Generalrat kann anlässlich bedeutender Ereignisse Resolutionen verabschieden, die 

lediglich den Charakter einer Erklärung haben. 

 

2 Das Büro und jedes einzelne Mitglied haben das Recht, unter dem Traktandum 

"Verschiedenes" Resolutionen zu beantragen. Der Resolutionsentwurf ist vor der Eröffnung 

des Traktandums dem Präsidenten schriftlich vorzulegen. Der Präsident gibt ihn bei der 

Eröffnung bekannt. 

 

3 Der Generalrat hat sofort über Resolutionsanträge im Anschluss an eine Diskussion 

abzustimmen. Beim Entscheid über die Resolution schlägt er auch die Kommunikationsform 

und die allfälligen Empfänger der Resolution vor. 

 

Art. 42 Fragen 

1 Dem Gemeinderat können im Traktandum „Verschiedenes“ Fragen gestellt werden. Dieser 

antwortet sofort oder an der nächsten Generalratssitzung. 

GG Art. 17 Abs. 2 

ARGG Art. 8 

2 Die Fragen werden vorzugsweise schriftlich gestellt. Fragen, die vor der Sitzung schriftlich 

gestellt wurden, müssen von ihren Verfassern anlässlich der Sitzung erneut vorgebracht 

werden. 

 

Art. 43 Andere Vorstösse 

Andere Vorstösse wie Feststellungen, Bemerkungen, Wünsche, Anfragen, Gesuche, Kritiken 

usw. werden wie Fragen im eigentlichen Sinne behandelt, sofern sie eine Antwort des 

Gemeinderates erfordern. 

 

 
 
Wünnewil, den 3. November 2021 
 
Gemeinde Wünnewil-Flamatt 
 
Gemeinderat Wünnewil-Flamatt 


